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ÖVE-EH 1/1982 ^ Einleitung 

Einleitung 

(1) Diese österreicliischen Bestimmungen für die Elektro
technik wurden vom Lenkungsausschuß der Sektion 
„Elektrotechnische Bestimmungen" des österreichischen 
Verbandes für Elektrotechnik zum Druck und zur An
wendung freigegeben. 
Gleichzeitig hat der Lenkungsausschuß beschlossen, ÖVE-
EH 1/1972 einschließlich der Nachträge ÖVE-EH 1a/1973, 
ÖVE-EH 1b/1978 und ÖVE-EH 1c/1980 zurückzuziehen. 

(2) Die Inkraftsetzung dieser Österreichischen Bestimmungef^l^^ 
für die Elektrotechnik und die Außerkraftsetzung der ÖVE-
EH 1/1972 sowie der Nachträge ÖVE-EH 1a/1973, ÖVE-
EH 1 b/1978 und ÖVE-EH 1 c/1980 mit der 2. Durchführungs
verordnung (1983) zum Elektrotechnikgesetz wurden vom 
Bundesministerium für Bauten und Technik mit Wirkung 
vom 1983 07 01 in Aussicht genommen. In der gegebenen
falls angegebenen Übergangszeit gelten die diesbezüg
lichen Sonderregelungen des Elektrotechnikgesetzes und 
der zugehörigen Durchführungsverordnungen. 
Insbesondere kann in dieser Zeit unter den dort näher fest
gelegten Voraussetzungen sowohl die ältere als auch die 
neuere der oben angeführten Österreichischen Bestimmun
gen für die Elektrotechnik der rechtlichen Beurteilung zu
grunde gelegt werden. 
Der Rechtsstatus dieser Österreichischen Bestimmungen 
für die Elektrotechnik kann darüber hinaus mit später 
erscheinenden Durchführungsverordnungen zum Elektro
technikgesetz weiter festgelegt werden. Insbesondere ist 
diesbezüglich jeweils die zuletzt erschienene Durchfüh
rungsverordnung zu beachten. 

(3) In diesem Heft wird auf folgende österreichische Bestim
mungen für die Elektrotechnik Bezug genommen: 
ÖVE-A61, Isolationskoordination für Betriebsmittel 

in Drehstromnetzen über 1 kV 
ÖVE-B1, Beeinflussung von Fernmeldeanlagen 

durch Wechselstromanlagen mit Nenn
spannungen über 1 kV 

ÖVE-B 5, Maßnahmen zum Schutz von Rohrleitun
gen und Kabeln gegen Korrosion durch 
Streuströme aus Gleichstromanlagen 
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ÖVE-E5, Te i l l , Betrieb von Starkstromanlagen. Teil 1: 
Grundsätzliche Bestimmungen 

ÖVE-E18, • Errichtung elektrischer Anlagen im Berg
bau unter lag 

ÖVE-E 28, Leuchtröhrenanlagen mit Spannungen 
über 1 kV 

ÖVE-EH 41, Erdungen in Wechselstromanlagen mit 
Nennspannungen über 1 kV 

ÖVE-EN 1, Teil 2, Errichtung von Starkstromanlagen mit 
Nennspannungen bis ^ 1 000 V und 
- 1 500 V. Teil 2: Elektrische Betriebs
mittel 

ÖVE-EN 1, Teil 3, Errichtung von Starkstromanlagen mit 
Nennspannungen bis 1 000 V und 
— 1 500 V. Teil 3: Beschaffenheit, Be
messung und Verlegung von Leitungen 
und Kabeln 

ÖVE-EN 2, Errichtung und Betrieb von Starkstrom
anlagen in Versammlungsstätten, Waren-
und Geschäftshäusern, Hochhäusern, Be
herbergungsstätten, Krankenhäusern und 
geschlossenen Großgaragen 

ÖVE-EN 160, Elektronische Betriebsmittel in Stark
stromanlagen 

ÖVE-K 20, Päpierisolierte Energiekabel bis 34,7/60kV 
ÖVE-K23, Kunststoffisolierte Energiekabel bis 5,8/ 

10 kV 
ÖVE-K 24, Polyäthylenisolierte Energiekabel für 

11,6/20 kV und 17,3/30 kV 
ÖVE-K 40, Energieleitungen mit einer Isolierung aus 

Gummi 
ÖVE-K 41, Energieleitungen mit einer Isolierung aus 

PVC 
ÖVE-L11, Errichtung von Starkstromfreileitungen 

über 1 kV 
ÖVE-L 20, Verlegung von Energie-, Steuer- und 

Meßkabeln 
ÖVE-L 30, Prüfung von Isolatoren für Starkstromfrei

leitungen und Fahrleitungen mit Span
nungen über 1 kV 
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ÖVE-T1, Elektrische Bahnanlagen und elektrische 
Betriebsmittel für Schienenbahnen 

ÖVE-T 5, Betrieb elektrischer Bahnanlagen 

(4) In diesem Heft werden die folgenden ÖNORMEN ange
führt: 
B 3800, Brandverhalten von Baustoffen und 

Bauteilen. 
Teil 1: Bauteile: Begr i f fsbest immu'^^^ 
gen, Anforderungen, Prüfungen ,:.P|̂ P> 
Teil 2: Sonderbauteile: Begriffsbe
stimmungen, Anforderungen, Prüfun
gen 
Teil 3: Sonderbauteile: Begriffsbe
stimmungen, Anforderungen, Prüfun
gen 

B 3836, Brandverhalten von Bauteilen, Ab
schottungen von Kabeldurchführun
gen, Prüfung und Hinweise für die 
Anwendung 

E1271, Schaltungsunterlagen der Elektro
technik; Begriffsbestimmungen 

E 1272, Schaltungsunterlagen der Elektro
technik; Alphanumerische Bezeich
nung von Betriebsmitteln 

E 1272, Beiblatt 1, Schaltungsunterlagen der Elektro
technik; Beispiele für die alpha
numerische Bezeichnung von Be
triebsmitteln in alphabetischer 1=!'̂  
henfolge ^^^^Jl 

E 1273, Schaltungsunterlagen der Elektro
technik; Richtlinien für die Herstel
lung von Schaltungsunterlagen 

E 1274, Schaltungsunterlagen der Elektro
technik; Richtlinien für die Herstel
lung von Stromlaufplänen 

E 1275, Schaltungsunterlagen der Elektro
technik; Verbindungspläne und Ver
bindungstabellen 
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F 1000, 

M 6050, 

E 1276, Schaltungsunterlagen der Elektro
technik; Geräteverdrahtungspläne 
und Geräteverdrahtungstabellen 
Brandschutzwesen, Benennungen 
und Definitionen 
VORNORM, Kennzeichnung von 
Rohrleitungen und Behältern nach 
dem Inhalt 

(ÖNORM) DIN 43 670, Stromschienen aus Aluminium; Be
messung für Dauerstrom 
Stromschienen aus Kupfer; Bemes
sung für Dauerstrom 
Stromschienen-Bohrungen und -Ver-
schraubungen 

(ÖNORM) DIN 43 671, 

(ÖNORM) DIN 43 673, 

(5) In diesem Heft werden die folgenden internationalen, regio
nalen, nationalen bzw. ausländischen Veröffentlichungen 
angeführt: 
VDE0102, Leitsätze für die Berechnung der Kurz

schlußströme 
VDE 0103, VDE-Leitsätze für die Bemessung von 

Starkstromanlagen auf hiechanische und 
thermische Festigkeit 

VDE 0318, VDE-Bestimmung für die Schichtpreß
stoff-Erzeugnisse Hartpapier, Hartgewebe 
und Hartmatte 

VDE 0560, Bestimmungen für Kondensatoren 
VDE 0670, Bestimmungen für Wechsels'tromschait-

geräte für Spannungen über 1 kV 
VDE 0675, Richtlinien für Überspannungsschutz

geräte 
^ ̂  VDE 0681, VDE-Bestimmung für Geräte zum Betäti-
y.' gen, Prüfen und Abschranken unter 

Spannung stehender Betriebsmittel mit 
Nennspannungen über 1 kV 

VDE 0683, Ortsveränderliche Geräte zum Erden und 
Kurzschließen 

VDE 0850, Ankopplungs-Einrichtungen zur Träger
frequenz-Nachrichtenübertragung über 
Hochspannungsleitungen (TFH) 
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DIN 40 705, Kennzeichnung isolierter und blanker 
Leiter durch Farben 

DIN 40 719, Schaltungsunterlagen 
DIN 43 602, Betätigungssinn und Anordnung von Be

dienteilen 
DIN 43 675, Anschlußstücke für Anschlußbolzen 
DIN 43 683, Reihenfolge der Leiter in elektrischen 

Schaltanlagen , 
DIN 46 200, StromführendeAnschlußbolzenbisI 600A;-

Zuordnung der Stromstärken 
DIN 46 206, Anschlüsse für elektrische Betriebsmittel 
lEC 73, Empfehlungen betreffend Farben von 

Druckknöpfen 
IEC298, Metallgekapselte Hochspannungs-Schalt

anlagen für höchste Betriebsspannungen 
von 1 kV bis 72,5 kV 

IEC466, Isolierstoffgekapselte Hochspannungs-
Schaltanlagen für höchste Betriebsspan
nungen von 1 kV bis 72,5 kV 

IEC517, Metallgekapselte Hochspannungs-Schalt
anlagen für höchste Betriebsspannungen 
von 72,5 kV und darüber 

CLC-HD187S2, Metallgekapselte Hochspannungs-Schalt
anlagen für höchste Betriebsspannungen 
von 1 kV bis 72,5 kV 

CLC-HD 358, , Metallgekapselte Hochspannungs-Schalt
anlagen für höchste Betriebsspannungen 
von 72,5 kV und darüber 

(6) Die Hinw^eise auf andere Veröffentlichungen in den Fuß
noten beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf 
den Stand zum Zeitpunkt der Herausgabe dieses Heftes. 
Zum Zeitpunkt der Anwendung dieses Heftes ist der durch 
Durchführungsverordnungen zum Elektrotechnikgesetz oder 
gegebenenfalls auf andere Weise festgelegte aktuelle 
Stand zu berücksichtigen. 

(7) In diesem Heft sind Erläuterungen durch Kleindruck ge
kennzeichnet. 
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(8) Die in diesem Heft angeführten österreichischen Bestim
mungen für die Elektrotechnik, ÖNORMEN der Elektro
technik und sonstigen technischen Veröffentlichungen 
können vom ÖVE, Eschenbachgasse 9, A-1010 Wien, be
zogen werden. 

(9) Rechtsbelehrungen, Einleitungen, Fußnoten, Hinweise auf 
Fundstellen in anderen Texten und Anhänge gelten nicht 
als Bestandteil der österreichischen Bestimmungen für die 
Elektrotechnik, wohl aber Vorworte und Kleingedrucktes. 

2 D V E - E H I 
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§ 1. Geltung 

1.1 Diese Bestimmungen gelten für das Errichten von Stark
stromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1 kV und 
Nennfrequenzen unter 100 Hz. 
Diese Bestimmungen gelten sinngemäß auch für Gleich
stromanlagen mit Nennspannungen über 1,5 kV. 

1.2 Diese Bestimmungen gelten nicht für die folgenden An
lagen: 
(1) elektrische Bahnanlagen und elektrische Betriebsmittel 

für Schienenbahnen'), 
(2) medizinische und nichtmedizinische Röntgenanlagen, 
(3) Elektrofilteranlagen und ortsfeste elektrostatische 

Sprühanlagen, 
(4) Prüffelder und Laboratorien, 
(5) Leuchtröhrenanlagen mit Spannungen über 1 kV^), 
(6) fabrikfertige Schaltanlagen^), soweit dafür gesonderte 

Bestimmungen bestehen, hinsichtlich ihrer Herstellung 
und Prüfung, wohl aber hinsichtlich ihrer Aufstellung 
und ihrer äußeren Anschlüsse am Verwendungsort. 

1.3 Diese Bestimmungen gelten für elektrische Anlagen In 
bergbaulichen Betrieben insoweit, als nicht besondere 
technische Bestimmungen sie ergänzen oder abändern"). 

§ 2. Begriffe  

2.1 Allgemeine Begriffe 

2.1.1 E l e k t r i s c h e B e t r i e b s m i t t e l - kurz „Betriebs
mittel" - sind Gegenstände (Maschinen, Geräte, Schienen 
usw.), die als Ganzes oder in einzelnen Teilen zur Gewin-

') Siehe a v E - T 1 . 

=) Für metallgekapselte Schaltanlagen siehe lEC-Publikationen 298 (bis 72,5 kV) und 517 
(ab 72,5 kV) sowie CLC-HD 187 und 358. . ' 

') Siehe ÖVE-E 18. 
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